
Älctnc Beiträge 

Inhaber bes Qlltarbeneftpums an 3t JEagnus ju i^orms 

in ben 0abren 1396 bis 1626 

Bon Bettmd) B^netöer 

Im Domarthiv zu Mainz befindet lieh ein Benefiziums- 
budi des Kollegiatftiftes St. Andreas zu Worms aus den 

Jahren 1396 bis 1626. Daraus erfahren wir, daß mit dem 
Amte eines Kanonikers an dem genannten Stifte auch 
ein Altarbenefizium zu Ehren der Allerfeligften Jungfrau 
Maria an der St. Magnus - Pfarrei zu Worms verbunden 
war. Über die Fundation des Benefiziums lihreibt das 
genannte Buch: 
„Wir der Dechan und daz Cappittel gemeinlidi des Stiff- 
tes zu Sante Andree zu Wormbs Bekennen uns offenlidi 
in diefem Brieffe und dun kunt allen luden (Leuten) als 
Erbegabe als Agnefe von Alzey Bürgerin zu Wormefen 
gemadit hat for (ich und alle ihre altfurdern feien zu 
unterer frauwen Altäre in unferer pfarren zu fant 
Mangen ” 
Die Stiftungsurkunde flammt aus dem Jahre 1396. 
Auf den beiden erften Seiten des Benefiziumsbudies 

find nun die Inhaber des Altarbenefiziums an St. Magnus 
bis zum Jahre 1626 angeführt: 

Der Hochwürdige Herr Johannes von Alzey, Neffe der 
Agnes von Alzey (der Stifterin), war erfter Benefiziat 
und Kaplan diefes Altares im Jahre des Heiles 1406. 

Nikolaus Wolf, Kanonikus und Kantor an St. Andreas 
A. D. 141S. 

^ olmar Lupeck, Kaplan, 1459- 
Der Hochwürdige Herr Johannes Hembsbach, Kanoniker 

an der Kathedrale (summi templi) 1476. 
Jakob Wiegand 1494- 
Nikolaus Rode 1502. 
Jakob Wiegand 1502. 
Johannes Link um 1516/17; nadi ihm wurde Befitzer! 
Andreas Stöcker 1520. 

Der Hochwürdige Herr Johannes Rom 
aus St. Goarshaufen 1523. 

Balthafar Mettenheimer 1527. 
Leonhard Kupfertagos (?) I52S. 
Der Hoch würdige Herr Peter Keßler, Anno 1546. 
Der Hoch würdige Herr Peter Kolbacher; 

nach dellen Refignation folgte: 
Der Hochwürdige Herr Balthafar Weygand, Vangio 

Kanonikus an St. Andreas in Worms unter dem Er- 
lauchten Fürften und Herrn in Chrifto, des Herrn 
Theodoricus des Bifchofs von Worms (Theoclerich 
v. Bettendorf, Bifchof von 1552-80) und der Laden- 
burger Kirche,Inhaber des Altarbenefiziums zu Ehren 
der Allerfeligften Jungfrau Maria an der St. Magnus- 
Pfarrei, empfing das Benefizium obengenannten Al- 
tares Anno Domini 1575 am 9- März, d. i. Mittwoch 
nach dem Sonntag Oc uli (3. Faftenfonntag). 

Simon Schönberg 1564. 
Der Hochwürdige Herr Georg Anton v. Rodenftein, Ka- 

nonikus der Kathedralen zu Worms, Speyer undMainz, 
A. D. l6l2 (wahrlcheinlidi identifch mit dem nachma- 
ligen Bifchof Georg Anton v. Rodenftein, 1629-52). 

Der Hochwürdige und Erlauchte Herr Friedrich Brand, 
Kanoniker der Kathedralen zu Worms, Speyer und 
Eichftätt, 1614. 

Der Hochwürdige Herr Johann Fabricius d. Ältere, 
Kanoniker bei St. Andreas 1621. 

Der Hochwürdige Herr Georg Marcjuard Kölblin, Scho- 
laftiker an St. Andreas 1624, und fchließlich empfing ich 

Johannes Balthafar Ammann d. Ältere, Vikar an St. An- 
dreas, das Benefizium zu diefem Altar am 25. Jan. 1626. 

Damit befchließt das Benefiziumsbuch die Lifte der In- 
haber des Altarbenefiziums an der Magnuskirche. 

£ur polittfcbcn Stimmung m Hbcmbcffcn 

mäb^^ub bes Keuoiutumsfmges 1792 bis 1794 

Bon ©tUjelm jWartm Bccfcr 
Der franzöfifche Angriff auf das linke Rheinufer im 

Jahre 1792 traf einen Punkt des deutliften Reiches, 
den man infolge feiner Zerfplitterung in zahllofeTerritorien 
und wegen der vielfachen Mißwirtfchaft der Regierungen 
als eine befonders gefährdete Stelle am \ olkskörper an- 
fehen konnte. Wie mußten da, fo fürchtete man, die großen 
Worte wirken, mit denen die Franzofen dem armen ge- 
drückten Volke, dem deutfthes Nationalgefühl noch fremd 
war, ein goldenes Zeitalter verfprachen! Vor mir liegt 
eine Anzahl Schriftfiücke', worin die politilche Stimmung 
in einem der kleinften Territorien, dem Gebiet der Frei- 
herren von Dalberg zu Heßloth2, zum Ausdruck kommt. 
Wir erfehen daraus, daß felbft in den nach unferen Be- 
griffen ..lebensunfähigften Staats« efen" durch die Anhäng- 
lichkeit der Bevölkerung an das patriardialifche Regiment 
ihrer Herren — obgleich diefe keine Hilfe bringen konn- 
ten — ein mannhafter Geilt des Widerftandes gegen den 
gleißnerifchen Feind herrichte. 

Als Mainz gefallen war und die Franzofen das Rhein- 
land fett in der Hand hielten, richtete Freiherr Fried rieh 

1 Dalbergtfches Archiv (im Staatsarchiv Darmftadt), Akten Konv. 8q. 
- Die Kämmerer von Worms Freiherren von Dalberg zerfielen in zwei Fielen, von denen die eine in Herrnsheim und Abenheim, die andere in 

Heßloch und Gabsheim die Ortsherrfdiaft innehatte. 
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Franz Karl von Dalberg von Würzburg aus eine Auffor- 
derung an feine Untertanen zu Heßlodi und Gabsheim, 
feiner Herrlthaft treu zu bleiben, und verfprath ihnen, 
dadurch erwachfende Nachteile „nadi Kräften und folange 
mir immer Mittel dazu übrig bleiben”, auszugleichen. Die 
Gefinnung der Dalbergifchen follte noch im Winter 1792/93 
auf die Probe geftellt «erden. Im Zufammenhang mit 
dem Beftreben, die Bevölkerung für die W ahl zu einer 
proviforifchen Regierung zu gewinnen, wurde durchUeber- 
redung und Drohung ein Druck auf fie ausgeübt, fich durdi 
einen Eid zu den Grundfätzen der Freiheit und Gleichheit 
zu bekennen. Die Antwort in den Dalbergifchen Dörfern, 
die — was man im Auge behalten muß — mitten im bc- 
fetzten Gebiet lagen, ift in folgenden zwei Erklärungen 
ausgefprochen: 

„Actum Heß Io ch den loten Februar 1793- 
Demnach man für höchfl notwendig befunden, bey 

diefen gegenwärtigen betrügerifdien fränkifchen Ueber- 
fällen, wo diefelbe die noch gegen ihre Ortsherrfdiaft 
treu gefündeteUnterthanen mit allerley Sdimählereyen, 
dann lügenhaften Vorftellungen, und da folche nichts 
fruchteten, mit Gewaltfämkeit zu dem Eidfchwur ihren 
Gefätzen verführten, eine Vorfehung zu trefen, fo hat 
mann fämtliche Gemeindsunterthanen auf das Rathhaus 



vorbeltheklen laßen, ihnen die luftige Betrügereyen der 
fränkiftfaen Nation und ihren unftathaften Gefätzen vor- 
getragen, fie audi des gnädigen Schutzes unferer hodten 
Ortsherrichaft erinret, fie zu der ftandhaften Treuheit 
aufgemundert, und damit mann den heften Endzweck 
hierinen erreichen wolte, hat mann fämtliche Gemeinds- 
unterthanen die Handtrey ftad des cörperlithen Eides 
abgefodert und dabey denenjenigen erkläret, das welche 
fidi mit den Franzosen aufhalten, ihnen etwas verrathen 
oder fonft gegen die hoche Ortsherrfchaft, dann fonftige 
(iemeindsleuthe Sdiädlidiesveruhrfachen würden, folche 
von der Gemeind außgefthloffen und als ein Meinädiger 
erkläret werden folte, welches die gantze Gemeind für 
gut befunden und fogleidt die Handtrey geleiftet, auch 
ihre Nahmen mit eigner Hand unterfchrieben.” Folgen 
75 Unterfthriften. 

„Actum Gabsheim in curia den 8. Martii 1793. 
Hat mann nadi dem ohnlängft erlaßenen gnädig hohen 

herrfihaftl. Befehle abermalen die fämtliche Gemeinds- 
männer auf das Rathhaus beftimmen lalfen und denen- 
felben die Vorzüge nodunalen gethan, jedermann mit 
der Gemeinde einftimmig verbleiben folle und wolle, 
bey allenfalls vorkommenden franzöfifthen National- 
truppen nicht zu flüchten, noch weniger zu fihwören, 
fondern ein jeglicher nach feinen Huldigungspflichten 
als wahrer Unterthan gnädiger hohen Herridiaft und 
der Gemeinde in allem getreu verbleiben wolle, worauf 
ein jeder nach gegebener Handtreue fidi eigenhändig 
unterfchrieben hat, mit dem befonderen Vorbehalt: daß, 
wann ein- oder dem anderen ein Lall oder Schaden 
geldtehen follte, folche Schaden oder Köllen von der 
ganzen Gemeinde erfetzet werden mlilfe.” Folgen 82 
Unterfthriften. 
Daß es lieh hierbei zwar um eine von dem dalbergifihen 

Beamten eingeleitete, aber nicht etwa um eine erzwungene 
Aeußerung des Volkswillens handelte, ging aus der ganzen 
Lage hervor. Die Gefinnung der Leute, die in den Fran- 
zofen nicht nur die Gegner ihrer Regierung, fondern auch 
ihrer katholifthen Religion erblickten, erfehen wir aber 
auch aus einem Schreiben des Pfarrers Schenk von Gabs- 
heim, der am 3L Mai 1793 meldete, daß die Bewohner 
feines Ortes, „überzeuget daß Menfihenkräfte gegen die 
unmenßhlichen Klubiftenhorden nichts vermöchten”, an- 
fehnlithe Gelder gefammelt hatten; dafür füllten Mellen 
gelefen und eine Wallfahrt nach Walldürn unternommen 
werden, um Gottes Schutz auf die bedrohte Gemeinde 
herabzuflehen. Der Freiherr aber, der vorher nochmals 
davor gewarnt hatte, durdi Abßhwören des Nationaleides 
die fränkißhe Nation als Gefetzgeberin in deutfthen Lan- 
den anzuerkennen, und auch auf das löbliche Beifpiel von 
Herrnsheim und Abenheim hinweifen konnte, er- 
ließ am 24- Mai 1793 folgendes Schreiben an feinen Be- 
amten in Heßloch: 

„Da die Gemeinden Heß I o dt und Gabshei m lieh 
durch ihre Treue und Gehorfam gegen ihre Ortsherr- 
Ichaft und die Reichsritterfthaft, durch Anhänglichkeit 
an ihre alte Reichsverfaftung und überhaupt durch ihr 
gutes und chriftliches Betragen lieh befonders ausge- 
zeidinet und durch die falßhen, zerftörenden, gegen 
Religion und alle weltlichen Bande herrfthenden Gruncl- 
fätze nicht haben irreführen lalfen, fo wiederhole ich 
ihnen hiermit meine volle Zufriedenheit und Erkännt- 
lichkeit, wie ich ihnen diefes vor einigen Tagen mündlich 
zugefichert habe, und zu clelfen Beweiß füllen jeder 
cliefer Gemeinden 200 fl. von der Kellerey zu ihrer Er- 
leichterung bei den jezigen Kriegslaften gegen eine von 
Schultheiß und Gericht über diefes Gratiale auszuftel- 
lende Quittung ausgezalt werden”. 
Hiernach fand der Freiherr denn auch keinen Wider- 

lland, als er den Gemeinden, nicht als eine Schuldigkeit 
fondern als einen Gefallen, das Anfinnen ftellte, daß fie 
fämtlich an beftimmten Tagen mit ihren Gefpannen den 
weiten Weg nach Mainz machen follten, um den Schutt von 
feinem während der Befihießung der Stadt abgebrannten 
Haufe aus der Stadt zu fahren. 

Der Krieg ging weiter. Mainz wurde von den Deutfthen 
zurückerobert. Die Verbündeten drängten zuerft die Fran- 
zofen zurück, erlitten dann aber Rückfthläge. Preußens 
Haltung war lau, und der öfterreithifihe General Wurmfer 
konnte lieh gegen die franzöfifthen Heeresmallen nicht 
behaupfen, er mußte lieh zum Rückzug bequemen. Die 
Gefahr eines Ueberganges der Franzofen wurde am ganzen 
Oberrhein brennend. Da befihlolfen die Reichsftände fall 
ganz Süddeutfihlands, den bewaffneten Widerftand 
cl e s V o I k e s zu organifieren3. Die fich vorher geftritten 
hatten, waren auf einmal einig, und die Bevölkerung des 
redi t en Rheinufers, als Landfturm zur Bewachung 
des Stromes aufgerufen, leiftete der Aufforderung faft 
überall mit Begeifterung Folge. 

Merkwürdigerweife glaubten nun die Regierungen, auch 
die linksrheinifche Bevölkerung zum Widerftand auf- 
rufen zu follen, obgleidi deren unzureichend bewaffnete 
und kriegsungewohnte Mafien keine Verteidigungslinie 
vor fich hatten, von regulären Truppen faft garnicht hätten 
unterftützt werden können und bei einem Vorftoß der 
Franzofen der Vernichtung anheimgefallen wären. So er- 
ließ auchdasDirektorium der oberrheinifthen Reichsritter- 
fthaft d. d. Mainz, 21. Februar 1794 an Dalberg folgendes 
Ausfthreiben: üjgNr 

„Die wiederholten mit Raub und Verheerung be- 
zeichneten Einfälle der Franzofen in das Reich haben 
die vorderen Reidis - Kreife bewogen, ein allgemeines 
Aufgeboth zur Verteidigung des deutfthen Vaterlandes 
zu erlaßen. Die Einwohner mehrerer Fürftenthümer 
und Herrfthaften flehen bereits unter Waffen, um ihre 
Religion, ihre Familien und ihre Haabe im Nothfalle 
vor einem Feinde zu fthützen, welcher fich von allen 
Pfliditen gegen Gott und Menfthen losgeriffen hat und 
an Graufamkeit die wildeften Völker aller Zeitalter zu 
übertreffen fidi bemühet. Wie heilfam und zw eckdienlidi 
cliefe allgemeine Bewafnung feye, zeigen die neuern Vor- 
gänge in Braband, in der Trierilchen Gegend und an dem 
jenfeitigen Rheinufer; ihr Fortgang wird Deutßhlands 
Bewohner im ohngeftörten Genuß ihrer beglückenden 
Ruhe und überflüßigen Landesprodukten fichern, Wird 
fie ihrer ruhmvollen Vorältern würdig madien und 
ihren dermaligen Feinden Gränzen fezzen. 

Nadi diefer Vorausfezzung würde der unmittelbare 
Reichs - Adel, welcher lidt in vorderen Zeiten der Wohl- 
fahrt feines väterlichen Landes fo warm und thätig, ja 
felbft mit großmütiger Dargebung feines Bluts und Ver- 
mögens annahm, den Geift und dieVorzüge feiner Ahnen 
verlaiignen, wenn er faümen wollte, lidt diefen allge- 
meinen Vertheidigungs-Anlialten anzufthließen; wo- 
zumahl ihn nebftdem noch einestheils die aus der all- 
gemeinen ftaatsgefellßhaftlichen Verbindung fich dar- 
legende Pflidit dazu aufiordert, und andernthefls auch 
den Fürften und Ständen nicht zuzumuthen ift, die in 
ihren Gebieten vermilchte reiehsritterfthaftlidie Beliz- 
zungen mit in Schutz zu nehmen und Aufopferungen 
für felbige zu madien, ohne daß man reidisritterlehaft- 
licherfeits an der hierzu erforderlichen Anftrengung 
verhältnißmäßig und gleich eifrig mitzuwürken gemeint 
wäre. 

Wir würden dem Patriotism und den tiefen Einfichten 
unferes infonders hodigeehrteften Herrn Vetters, Oheim 
und Schwagers zu nahe tretten, wenn wir nur dem minde- 
ften Zweifel Raum geben wollten, als ob diefelbe in Anfeh- 
ung der zu dem Oberrheinifthen Ritter-Kanton gehörigen 
Orten H e ß I o eh und G a b s h e i m cliefer allgemeinen 
Bewafnung nicht ebenfo bereitwillig beyzutretten ge- 
dächten, als bereits die entfernteren wohllöbl. Sehwäbifih- 
und Fränkißhe Ritter - Kantone mit einem ruhmvollen 
Beifpiele vorgegangen find. Wir beichäftigen uns dem- 
nach anjezzo vorzüglich mit der Eröfnung jener Vor- 
bereitungen, welche zu Erreidiung diefer in jedem Be- 
tracht widitigen und in ihrer Ausführung keinen Verzug 
leidenden Abficht nothwendig vorhergehen müßen. 

Die erfte Erforderniß ift eine genaüe Aufzeidinung 
dero fämtlicher in obgedachten Orten einfäßiger Unter- 
3 vjji. W. Wcndland, Verfuche einer allgemeinen Volksbewaffnung in 

Deutfthland 1791 bis 1794, Berlin 19OI. 



thanen vom 16. bis 6o. Jahren, und der bei denenfelben 
vorhandenen Schieß- und Seiten - Gewehren. Wir wollen 
unlerem infonders hochgeehrteften Herrn Vetter... die 
Be werkftelligung diefer Confcription lediglidi überlaßen 
und nur das Erfudien beifügen, folche wegen vorwal- 
tenden dringenden Umftänden innerhalb 8 Tägen ohn- 
fehlbar anhero einzufenden und bei den einzelnen zur 
Confcription geeigneten Unterthanen noch weiter ge- 
fälligft bemerken zu laßen: a) das Alter eines jeden, 
b) die etwaige körperliche Gebrechen, c) ob er fchon, 
bei wem und wie lange in Kriegsdienften geltanden, 
und d) ob er üch bei der erften Occupirung diefer Ge- 
genden durch die Franzofen als einen Anhänger ihres 
Syftems öffentlich dargeftellt oder desfalls verdächtig 
gemacht, oder aber als einen Mann, auf deffen Redlich- 
keit zu trauen, betragen habe. Wir fihließen zu diefem 
Ende ein Formular einer Tabelle bey, weldie die Con- 
lignation nicht nur erleichtern und gleichförmig machen, 
fondern audi eine geßh winde Ueberlidit aller Requifiten 
gewähren wird. 

Die zweite Erforderniß beftehet darin, daß bey dem 
Anfänge der Confcribirung eine jede Gemeinde von 
dem Orts - Beamten auf das Rathhauß belchieden und 
ihr dafelbrt durch einen faßlichen Vortrag 

a) die Gefahr des deutlchen Vaterlandes durch Schil- 
derung der franzölilchen Graufamkeit gegen alle Stände 
ohne Unterfchied, ihrer gränzenlofen Raubfudit, ihrer 
verderblichen Abiichten gegen Religion, gute Sitten und 
Gott geheiligte Tempel und überhaupt ihrer allgemeinen 
fchröcklidien Verwüttungen vorgeftellt, 

b) die Nothwencligkeit einer gemeinfamen Gegenwehr 
und die erfprießlichen Würkungen derfelben gezeigt, 
hiebey die Beifpiele von Brabant, Trier, Darmftadt, 
Breißgau, Baaden pp. angeführt und endlidi 

c) diefelbezu der bevorftehenden Armirunghierdurch 
nicht allein vorbereitet, fondern auch in denjenigen 
gerechten Eifer verfezzet werden, weldien Religion, 
Vaterland, Familie und Haabe von jedem rcditiihaf- 
fenen Chriften, Bürger und Haußvater bey den gegen- 
wärtigen Zeiten und Umftänden erheifthen. 

Wir ichmeichlen uns im Voraus mit der gewißen Hof- 
nung, daß unfer ... es an keiner diefer Erfordernißen 
ermanglen laßen und durch eine uns baldigftertheilende 
willfährige Antwort und Einfendung der Confcriptions- 
Liften einen Beweiß lieferen werde, daß die Reichs- 
Ritterfthaft an patriotifthem Eifer den Fürften und Stän- 
den nidit nadiftehe, behalten uns indeßen aber annocfa 
vor, fowohl über den Punkt der würklichen Bewafnung 
felblt als über die Art derfelben, über die Organifation 
und Anlchließung an die benachbarten Reichsftände als 
\ orzüglich kur - Pfalz und nach Maasgab der geographi- 
ichen Orten Laage an die Graflthatt Falkenftein mit 
unferm . . . annoch weiter zu communiciren”. 

Der entfprechende Befehl wurde dem Keller zu Heßlodi 
zugeftellt. 

Der glorwürdige Ritterftand war alfo bereit, in den 
Krieg einzugreifen, freilich nicht in Perfon, fondern — 
durch unbewaffnete Bauern! Darauf kam — in Begleitung 
der verlangten Liften4 — folgender Bericht: 

„Beyder Orten Unterthanen, vermuthlidi angefteckt 
von der Sprache der diesfeitigen Pfälzer Unterthanen, 
weldie laut fagen, daß fie lieh zu keiner Bewaffnung 
aus dem Grunde entfchließen werden, weil lie fo viele 
Jahr ihrem Kurfürften die Schutzgelder bezahlt, ohne 
von ihme bis daher gefihützt worden zu feyn, eines- 
und anderntheils, wann fie zu Ergreifung der Waffen ge- 
nöthiget werden folten, fie folche nicht für den Kurfürften, 
fondern zu Erringung ihrer Freyheit mit Lebensgefahr 
gebrauchen werden,haben bey dem V ortrag lieh geäußert, 
daß lie ihre Treue gegen ihre gnädige Herrlchaft nie 
vergehen werden, aber die Waffen zu ergreifen wäre 
für lie die allergefährlichfte Flandlung, weil fie a) ihr 
Leben preisgeben müßten, ohne Troll wegen dem Schick- 
fal ihrer verlaffenen Frau und Kindern nach ihrem Leben, 
im Fall die Franzofen liegen und die Herrichaften felbften 
gezwungen werden, zu flüchten, ungewis ihres künftigen 
Gefdiickes, b) lie auch nicht willen, warum fie lireiten 
folten, was nemlich ihr Lohn feye nach gänzlicher Nieder- 
lage der Franzofen, ob fie allenfalls in ihren Abgaben 
erleichtert würden, c) foferne die Franzofen liegen, ihre 
Häufer und ganze Ortfchaften in einen Alchenhaufen 
verwandelt werden, wovon man Beyfpiele, wie die 
Zeitung fagt, in den Niederlanden habe, d) lie auch 
keine Ausfichten haben, wer für ihre Famillie zu Haus 
forgen, ihre Güter beftellen, und die Früchten einernde, 
e) da der Krieg alle Stände angehe, fo feye 
es fdiicklidi, daß Herrn und Vorgefetzte 
bewaffnet zu Feldeziehen, in welchem Fall lie 
nachfolgen werden. Andere unbedeutende Aeußerungen 
will unterthänig Berichtender verlchweigen. 

Unterthänig Berichtender tragt Bedenken, feine Mein- 
ung über die Bewaffnung der Unterthanen diesfeitigen 
Rheinufers zu fagen, weil folche von Männern, die tie- 
fere Einfichten als er haben, bereits vorgeldilagen ift, 
und will nur zur Erwegung anheimftellen, ob in Betracht 
diefer Aeußerungen es räthlich feye, die Unterthanen 
zur Bewafnung aufzumuntern ? Unterthänig Beridtten- 
cler erbittet lieh weitere Verhaltungs - Befehle und er- 
llirbt in unterthänigem Refpekt." 
Diefe Aeußerung rheinilchen „Untertanenverilandes” 

zeigt fo viel gefunden Realismus, daß lieh die Regierungen 
derartigen Erwägungen Ichwerlich hätten verldiließen kön- 
nen, auch wenn die Volksbewaffnung nidit durch die po- 
Iitildi- miIitäriIche Lage bald nachher in den Hintergrund 
gedrängt worden wäre. 

4 71 Heßlodier, 104 Gabsheimer; darunter kein Freund der franzö- 
tilüicn konltitution. 

Jfujt&e bri ben Ausgrabungen m ber JEagnusf trebe m ben £f abren iqiq bis 31 

1. Bemalte Putzrelie in den Färben: 
Ultramarin, Kobalt, Zinnober,Schwarz und Indilthgelb. 
Von der frühgotifthen Ausftattung der kirdie her- 
rührend. Drei verhältnismäßig guterhaltene Darltel- 
lungen von Köpfen konnten darunter gefunden werden. 

2. Refte eines fpätgotiiehen Sakramentshaufes. Hier vor 
allem Fußteil und Refte von Fialen. Das ganze aus der 
Zeit um 1,500. 

3. Bodenfliefen, vgl. hierzu Veröffentlichungen der Städti- 
Idien Sammlungen Heft I, erller Teil: Dr. Grill: Mittel- 
alterliche Tonftiefcn aus Worms. Gefunden Stücke 

ähnlich den Abbildungen Taf. III,8l, 90, 82, 85,72,7211; 
Taf. II, 52, 59; Taf. 1,2,20. Dazu einige Stücke, die in den 
ftädtilchen Sammlungen nicht enthalten lind. 

4. Bruehftück eines romanifehen Kapitals mit Palmetten 
verziert. Um 11,50. 

5. Bruchftücke von gotilchem Maßwerk. 
6. Reit eines romanilchcn Gefimsftüekes. 
7. Reit eines Weihwafferbeckens. Zeit unbeftimmbar. 
8. Römilches Lämpchen, Terra sigillata. 
9. Sigillatafcherbe, auf deren Boden Stempel (Bergzabern). 

JFunbe bet ben Ausgrabungen tn ber |bauiusftrcbe (1Q28) 

1. Reite von Architekturft ticken der Kirche \ on 1016 u.1231. 
2. Romanildies Kapital mit Palmetten. Zwilchenl 100 u. 1200. 
3. Fünf romanifthe Sdilüffel, im Weltwerk eingemauert 

gewefen. 

4. Gotifches Tonmodel. 
5. Kleines fpätgotifches Kruzifiix. 
6. An Münzen: ein Aß des Auguftus und ein Händelheller. 

Walter Bauer 
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